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men und Einlagen des Wirtschaftsjahres vermehrt um die Gewerbesteuer des Wirtschaftsjahres. 
②Entnahmen für die Zahlung der Einkommensteuer nach Absatz 1 Satz 1 und des darauf entfal-
lenden Solidaritätszuschlages bleiben außer Ansatz. ③Entnahmen gelten vorrangig bis zur Höhe 
der Einkommensteuer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und des darauf entfallenden Solidaritätszu-
schlages als zur Zahlung dieser Beträge verwendet.  

(3) ①Der Begünstigungsbetrag ist der im Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1 auf Antrag 
begünstigte Gewinn. ②Der Begünstigungsbetrag des Veranlagungszeitraums, vermindert um die 
darauf entfallende Steuerbelastung nach Absatz 1 und den darauf entfallenden Solidaritätszuschlag, 
vermehrt um den nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vorjahres und den auf diesen Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag, ver-
mindert um den Nachversteuerungsbetrag im Sinne des Absatzes 4 und den auf einen anderen 
Betrieb oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflichtigen 
Betrag, ist der nachversteuerungspflichtige Betrag des Betriebs oder Mitunternehmeranteils zum 
Ende des Veranlagungszeitraums. ③Dieser ist für jeden Betrieb oder Mitunternehmeranteil jähr-
lich gesondert festzustellen.  

(4) ①Übersteigt der positive Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres bei  
einem Betrieb oder Mitunternehmeranteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten  
Gewinn (Nachversteuerungsbetrag), ist vorbehaltlich Absatz 5 eine Nachversteuerung durch- 
zuführen, soweit zum Ende des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein nachversteuerungs-
pflichtiger Betrag nach Absatz 3 festgestellt wurde. ②Die Einkommensteuer auf den Nachver- 
steuerungsbetrag beträgt 25 Prozent. ③Der Nachversteuerungsbetrag ist um die Beträge, die für 
die Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) anlässlich der Übertragung des Betriebs oder Mitunterneh-
meranteils entnommen wurden, zu vermindern. 

(5) ①Die Übertragung oder Überführung eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 Satz 1 bis 3 
führt unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 zur Nachversteuerung. ②Eine Nachversteuerung 
findet nicht statt, wenn der Steuerpflichtige beantragt, den nachversteuerungspflichtigen Betrag in 
Höhe des Buchwerts des übertragenen oder überführten Wirtschaftsguts, höchstens jedoch in 
Höhe des Nachversteuerungsbetrags, den die Übertragung oder Überführung des Wirtschaftsguts 
ausgelöst hätte, auf den anderen Betrieb oder Mitunternehmeranteil zu übertragen. 

(6) ①Eine Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags nach Absatz 4 ist durch-
zuführen 
 1. in den Fällen der Betriebsveräußerung oder -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Absatz 1 und 3 

sowie des § 18 Absatz 3; 
 2. in den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Kapital- 

gesellschaft oder eine Genossenschaft sowie in den Fällen des Formwechsels einer Personenge-
sellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft; 

 3. in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils  
nach § 6 Absatz 3, wenn die Übertragung an eine Körperschaft, Personenvereinigung oder  
Vermögensmasse erfolgt. ②Ein Fall der unentgeltlichen Übertragung liegt auch vor, wenn der 
Mitunternehmer ausscheidet und sein Anteil dem übrigen Mitunternehmer oder den übrigen 
Mitunternehmern unentgeltlich anwächst. ③Dies gilt entsprechend für eine unentgeltliche 
Übertragung auf eine Mitunternehmerschaft, soweit der Betrieb oder der Mitunternehmeran-
teil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse als Mitunternehmer zuzu-
rechnen ist; 

 4. wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird oder 
 5. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt. 
②Eine anteilige Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags ist durchzuführen 
 1. in den Fällen der entgeltlichen Aufnahme eines Mitunternehmers in ein bestehendes Einzel-

unternehmen oder der Veräußerung eines Teils eines Mitunternehmeranteils; 
 2. in den Fällen der Einbringung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines Mitunternehmeranteils 

in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft; 
 3. in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Teilbetriebs oder Teils eines Mitunter- 

nehmeranteils oder der unentgeltlichen Aufnahme eines Mitunternehmers in ein bestehendes 
Einzelunternehmen, wenn die Übertragung an eine Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse erfolgt. ②Ein Fall der unentgeltlichen Übertragung liegt auch vor, wenn  
der Teil des Mitunternehmeranteils dem übrigen Mitunternehmer oder den übrigen Mitun-
ternehmern unentgeltlich anwächst. ③Dies gilt entsprechend für eine unentgeltliche Über- 
tragung auf eine Mitunternehmerschaft, soweit der übertragene Teil des Betriebs oder des  
Teils eines Mitunternehmeranteils einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse als Mitunternehmer zuzurechnen ist. 

③Absatz 7 Satz 3 gilt sinngemäß. ④ In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist die 
nach Absatz 4 geschuldete Einkommensteuer auf Antrag des Steuerpflichtigen oder seines Rechts-
nachfolgers in regelmäßigen Teilbeträgen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren seit Ein-
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tritt der ersten Fälligkeit zinslos zu stunden, wenn ihre alsbaldige Einziehung mit erheblichen 
Härten für den Steuerpflichtigen verbunden wäre. 

(7) ① In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunternehmer- 
anteils nach § 6 Absatz 3 hat der Rechtsnachfolger den nachversteuerungspflichtigen Betrag des 
Rechtsvorgängers fortzuführen; Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 Nummer 3 bleiben un- 
berührt. ②Bei unentgeltlicher Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelun-
ternehmen oder unentgeltlicher Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine 
natürliche Person hat der Rechtsnachfolger den nachversteuerungspflichtigen Betrag anteilig  
fortzuführen. ③Maßgeblich ist der Anteil des übertragenen Betriebsvermögens an dem Betriebs-
vermögen des Rechtsvorgängers vor der Übertragung. ④ In den Fällen der Einbringung eines 
Betriebs oder Mitunternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 des Umwandlungssteuergesetzes 
geht der für den eingebrachten Betrieb oder Mitunternehmeranteil festgestellte nachversteue-
rungspflichtige Betrag auf den neuen Mitunternehmeranteil über. ⑤Bei Einbringung eines Teils 
eines Mitunternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 des Umwandlungssteuergesetzes geht der 
nachversteuerungspflichtige Betrag anteilig auf den neuen Mitunternehmeranteil über; Satz 3 gilt 
entsprechend.  

(8) Negative Einkünfte dürfen nicht mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne von  
Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach § 10 d abgezogen wer-
den. 

(9) ①Zuständig für den Erlass der Feststellungsbescheide über den nachversteuerungspflichtigen 
Betrag ist das für die Einkommensbesteuerung zuständige Finanzamt. ②Die Feststellungsbescheide 
können nur insoweit angegriffen werden, als sich der nachversteuerungspflichtige Betrag gegen-
über dem nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vorjahres verändert hat. ③Die gesonderten 
Feststellungen nach Satz 1 können mit dem Einkommensteuerbescheid verbunden werden. 

(10) ①Sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit 
nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgabenordnung gesondert fest-
zustellen, können auch die Höhe der Entnahmen und Einlagen sowie weitere nach den Absätzen 1 
bis 7 erforderliche Besteuerungsgrundlagen gesondert festgestellt werden. ②Zuständig für die ge-
sonderten Feststellungen nach Satz 1 ist das Finanzamt, das für die gesonderte Feststellung nach 
§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung zuständig ist. ③Die gesonderten Feststel-
lungen nach Satz 1 können mit der Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung verbunden werden. ④Die Feststellungsfrist für die gesonderte Feststellung nach Satz 1 
endet nicht vor Ablauf der Feststellungsfrist für die Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 der Abgabenordnung. 

(11) ①Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Betrags 
ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen Antrag nach Absatz 1 
stellt oder diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und sich die Besteuerungsgrundlagen im Ein-
kommensteuerbescheid ändern. ②Dies gilt entsprechend, wenn der Erlass, die Aufhebung oder 
Änderung des Einkommensteuerbescheids mangels steuerlicher Auswirkung unterbleibt. ③Die 
Feststellungsfrist endet nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen 
ist, auf dessen Schluss der nachversteuerungspflichtige Betrag und das nachversteuerungsfreie Ent-
nahmevolumen des Betriebs oder Mitunternehmeranteils gesondert festzustellen sind. ④Der Ein-
kommensteuerbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige 
einen Antrag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und sich die ge-
sonderte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Betrags ändert. ⑤Für die Festsetzungsfrist 
gilt Satz 3 sinngemäß. 

§ 34b 
§ 34 b1 Steuersätze bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen 

(1) Außerordentliche Holznutzungen sind  
 1. Holznutzungen, die aus volks- oder staatswirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. ②Sie liegen 

nur insoweit vor, als sie durch gesetzlichen oder behördlichen Zwang veranlasst sind; 
 2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalamitätsnutzungen). ②Sie sind durch Eis-,  

Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder durch 
Naturereignisse mit vergleichbaren Folgen verursacht. ③Hierzu gehören nicht die Schäden,  
die in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen. 
(2) ①Zur Ermittlung der Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen sind von den Ein-

nahmen sämtlicher Holznutzungen die damit in sachlichem Zusammenhang stehenden Betriebs-
ausgaben abzuziehen. ②Das nach Satz 1 ermittelte Ergebnis ist auf die ordentlichen und außeror-
dentlichen Holznutzungsarten aufzuteilen, in dem2 die außerordentlichen Holznutzungen zur 
gesamten Holznutzung ins Verhältnis gesetzt wird3. ③Bei einer Gewinnermittlung durch Betriebs-
vermögensvergleich sind die im Wirtschaftsjahr veräußerten Holzmengen maßgebend. ④Bei einer 
Gewinnermittlung nach den Grundsätzen des § 4 Absatz 3 ist von den Holzmengen auszugehen, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 34 b neu gef. mWv VZ 2012 durch StVereinfG 2011 v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
2 Richtig wohl: „indem“.  
3 Richtig wohl: „werden“. 
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die den im Wirtschaftsjahr zugeflossenen Einnahmen zugrunde liegen. ⑤Die Sätze 1 bis 4 gelten 
für entnommenes Holz entsprechend. 

(3) Die Einkommensteuer bemisst sich für die Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen 
im Sinne des Absatzes 1 
 1. nach der Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, er sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkom-

mensteuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen zuzüglich der dem Progressions-
vorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen wäre; 

 2. nach dem halben Steuersatz der Nummer 1, soweit sie den Nutzungssatz (§ 68 der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung) übersteigen. 
(4) Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen sind nur anzuerkennen, wenn 

 1. das im Wirtschaftsjahr veräußerte oder entnommene Holz mengenmäßig getrennt nach or-
dentlichen und außerordentlichen Holznutzungen nachgewiesen wird und 

 2. Schäden infolge höherer Gewalt unverzüglich nach Feststellung des Schadensfalls der zuständi-
gen Finanzbehörde mitgeteilt und nach der Aufarbeitung mengenmäßig nachgewiesen werden. 
(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates 
 1. die Steuersätze abweichend von Absatz 3 für ein Wirtschaftsjahr aus sachlichen Billigkeitsgrün-

den zu regeln, 
 2. die Anwendung des § 4 a des Forstschäden-Ausgleichgesetzes für ein Wirtschaftsjahr aus sach-

lichen Billigkeitsgründen zu regeln, 
wenn besondere Schadensereignisse nach Absatz 1 Nummer 2 vorliegen und eine Einschlagsbe-
schränkung (§ 1 Absatz 1 des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes) nicht angeordnet wurde. 

 
§ 34c  

V. Steuerermäßigungen 
  

1. Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften 
 

§ 34 c [Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften] 
(1)1 ①Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit ausländischen Einkünften in dem Staat, aus 

dem die Einkünfte stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer 
herangezogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungs-
anspruch gekürzte ausländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen, die auf 
die Einkünfte aus diesem Staat entfällt; das gilt nicht für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf die 
§ 32 d Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden ist. ②Die auf die ausländischen Einkünfte nach Satz 1 
erster Halbsatz entfallende deutsche Einkommensteuer ist in der Weise zu ermitteln, dass der sich 
bei der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen Ein-
künfte, nach den §§ 32 a, 32 b, 34, 34 a und 34 b ergebende durchschnittliche Steuersatz auf die 
ausländischen Einkünfte anzuwenden ist. ③Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
und der ausländischen Einkünfte sind die Einkünfte nach Satz 1 zweiter Halbsatz nicht zu be-
rücksichtigen; bei der Ermittlung der ausländischen Einkünfte sind die ausländischen Einkünfte 
nicht zu berücksichtigen, die in dem Staat, aus dem sie stammen, nach dessen Recht nicht besteu-
ert werden. ④Gehören ausländische Einkünfte der in § 34 d Nummer 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c 
genannten Art zum Gewinn eines inländischen Betriebes, sind bei ihrer Ermittlung Betriebsaus-
gaben und Betriebsvermögensminderungen abzuziehen, die mit den diesen Einkünften zugrunde 
liegenden Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ⑤Die ausländischen Steuern 
sind nur insoweit anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezogenen Einkünfte ent-
fallen. 

(2) Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländische Steuer auf Antrag bei der Ermitt- 
lung der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf ausländische Einkünfte entfällt, die nicht steuerfrei 
sind. 

(3) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen eine ausländische Steuer vom Einkommen 
nach Absatz 1 nicht angerechnet werden kann, weil die Steuer nicht der deutschen Einkommens-
teuer entspricht oder nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem die Einkünfte stammen, oder weil 
keine ausländischen Einkünfte vorliegen, ist die festgesetzte und gezahlte und um einen entstan-
denen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer bei der Ermittlung der Einkünfte ab-
zuziehen, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die der deutschen Einkommensteuer unterliegen. 

(4) (weggefallen) 
(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten Finanzbehörden 

können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die auf ausländische Einkünfte 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 34 c Abs. 1 Satz 2 und 3 Halbs. 1 neu gef. mWv VZ 2015 durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). Zur 
Anwendung der alten Fassung bis VZ 2014 siehe § 52 Abs. 34 a. 
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entfallende deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in einem Pauschbetrag 
festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder die Anwendung des 
Absatzes 1 besonders schwierig ist. 

(6)1 ①Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2 bis 6 nicht anzuwenden, wenn die 
Einkünfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung besteht. ②Soweit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung die Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die deutsche Einkommensteuer vorgesehen 
ist, sind Absatz 1 Satz 2 bis 5 und Absatz 2 entsprechend auf die nach dem Abkommen anzurech-
nende und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer anzuwen-
den; das gilt nicht für Einkünfte, auf die § 32 d Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden ist; bei nach dem 
Abkommen als gezahlt geltenden ausländischen Steuerbeträgen sind Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 
nicht anzuwenden. ③Absatz 1 Satz 3 gilt auch dann entsprechend, wenn die Einkünfte in dem 
ausländischen Staat nach dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit diesem 
Staat nicht besteuert werden können. ④Bezieht sich ein Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung nicht auf eine Steuer vom Einkommen dieses Staates, so sind die Absätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. ⑤ In den Fällen des § 50 d Absatz 9 sind die Absätze 1 bis 3 und Satz 6 
entsprechend anzuwenden. ⑥Absatz 3 ist anzuwenden, wenn der Staat, mit dem ein Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht, Einkünfte besteuert, die nicht aus diesem Staat 
stammen, es sei denn, die Besteuerung hat ihre Ursache in einer Gestaltung, für die wirtschaftliche 
oder sonst beachtliche Gründe fehlen, oder das Abkommen gestattet dem Staat die Besteuerung 
dieser Einkünfte. 

(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften erlassen werden über 
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die ausländischen Einkünfte aus mehreren frem-

den Staaten stammen, 
2. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und gezahlten ausländischen Steuern, 
3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die nachträglich erhoben oder zurückgezahlt wer-

den. 
§ 34d 

§ 34 d Ausländische Einkünfte 
Ausländische Einkünfte im Sinne des § 34 c Absatz 1 bis 5 sind 

1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat betriebenen Land- und Forstwirtschaft (§§ 13 
und 14) und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit 
sie zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören; 

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 16), 
 a) die durch eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte oder durch einen in 

einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, und Einkünfte der in 
den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb gehören, 

 b) die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt werden, wenn der Schuldner Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat, oder 

 c) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförde-
rungen zwischen ausländischen oder von ausländischen zu inländischen Häfen erzielt wer-
den, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen Beförderungen zusammenhän-
genden, sich auf das Ausland erstreckenden Beförderungsleistungen; 

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18), die in einem ausländischen Staat ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Nummern 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c 
genannten Art, soweit sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehören; 

4.2 Einkünfte aus der Veräußerung von 
 a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen eines Betriebs gehören, wenn die Wirtschafts-

güter in einem ausländischen Staat belegen sind, 
 b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
 aa) wenn die Gesellschaft Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat  

oder 
 bb) deren Anteilswert zu irgendeinem Zeitpunkt während der 365 Tage vor der Veräußerung 

unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent auf in einem ausländischen Staat be-
legenen unbeweglichen Vermögen beruhte und die Anteile dem Veräußerer zu diesem 
Zeitpunkt zuzurechnen waren; für die Ermittlung dieser Quote sind die aktiven Wirt-
schaftsgüter des Betriebsvermögens mit den Buchwerten, die zu diesem Zeitpunkt an-
zusetzen gewesen wären, zugrunde zu legen; 

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die in einem ausländischen Staat ausgeübt oder, 
ohne im Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in einem ausländischen Staat verwer-

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 34 c Abs. 6 Satz 2 geänd. mWv VZ 2020 durch JStG 2019 v. 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2451). 
2 § 34 d Nr. 4 Buchst. b neu gef. mWv VZ 2019 durch „JStG 2018“ v. 11. 12. 2018 (BGBl. I S. 2338); zur erstmaligen 

Anwendung von Doppelbuchst. bb siehe § 52 Abs. 34 b Satz 1. 
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tet wird oder worden ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffentlichen Kassen mit Rück-
sicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden. ②Einkünfte, die 
von inländischen öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn und 
der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis 
gewährt werden, gelten auch dann als inländische Einkünfte, wenn die Tätigkeit in einem aus-
ländischen Staat ausgeübt wird oder worden ist; 

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20), wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 
Sitz in einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalvermögen durch ausländischen Grund- 
besitz gesichert ist; 

7.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), soweit das unbewegliche Vermögen oder 
die Sachinbegriffe in einem ausländischen Staat belegen oder die Rechte zur Nutzung in einem 
ausländischen Staat überlassen worden sind. ②Bei unbeweglichem Vermögen, das zum Anlage-
vermögen eines Betriebs gehört, gelten als Einkünfte im Sinne dieser Nummer auch Wertver-
änderungen von Wirtschaftsgütern, die mit diesem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen; 

8. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22, wenn 
 a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge Verpflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 

Sitz in einem ausländischen Staat hat, 
 b) bei privaten Veräußerungsgeschäften die veräußerten Wirtschaftsgüter in einem ausländi-

schen Staat belegen sind, 
 c) bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der Einkünfte aus Leistungen im Sinne des 

§ 49 Absatz 1 Nummer 9 der zur Vergütung der Leistung Verpflichtete Wohnsitz, Geschäfts-
leitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat. 

  
2. Steuerermäßigung bei  

Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
 

§ 34 e2 (aufgehoben) 
  

2 a. Steuerermäßigung für  
Steuerpflichtige mit Kindern bei Inanspruchnahme  

erhöhter Absetzungen für Wohngebäude oder der Steuerbegünstigungen  
für eigengenutztes Wohneigentum 

§§ 34e, 34f 
§ 34 f [Steuerermäßigung für Steuerpflichtige mit Kindern bei Inanspruchnahme  

erhöhter Absetzungen für Wohngebäude oder der Steuerbegünstigungen für 
eigengenutztes Wohneigentum] 

(1) ①Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen nach § 7 b oder nach § 15 des Berlinför-
derungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert 
um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme der §§ 34 g und 35, auf Antrag um je 
600 Deutsche Mark für das zweite und jedes weitere Kind des Steuerpflichtigen oder seines Ehe-
gatten. ②Voraussetzung ist, 
1. dass der Steuerpflichtige das Objekt, bei einem Zweifamilienhaus mindestens eine Wohnung, 

zu eigenen Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wechsels des Arbeitsortes nicht zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen kann und 

2. dass es sich einschließlich des ersten Kindes um Kinder im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 5 oder 6 
Satz 7 handelt, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören oder in dem für die erhöhten 
Absetzungen maßgebenden Begünstigungszeitraum gehört haben, wenn diese Zugehörigkeit 
auf Dauer angelegt ist oder war. 
(2) ①Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10 e Absatz 1 bis 5 oder nach 

§ 15 b des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkom-
mensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme des § 34 g, auf An-
trag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten im Sinne des § 32 
Absatz 1 bis 5 oder 6 Satz 7. ②Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen 
gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßgebenden Zeitraum gehört hat, wenn diese 
Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 

(3)3 ①Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10 e Absatz 1, 2, 4 und 5 in 
Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen 
Steuerermäßigungen, auf Antrag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder seines 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 34 d Nr. 7 geänd. durch „JStG 2018“ v. 11. 12. 2018 (BGBl. I S. 2338); zur erstmaligen Anwendung auf Wertverände-
rungen, die nach dem 31. 12. 2018 eintreten, siehe § 52 Abs. 34 b Satz 2. 

2 § 34 e aufgeh. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
3 Zur erstmaligen Anwendung von § 34 f Abs. 3 siehe § 52 Abs. 35 Satz 1 sowie § 57 Abs. 6. 
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Ehegatten im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 5 oder 6 Satz 7. ②Voraussetzung ist, dass das Kind zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßgebenden 
Zeitraum gehört hat, wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. ③Soweit sich  
der Betrag der Steuerermäßigung nach Satz 1 bei der Ermittlung der festzusetzenden Einkom-
mensteuer nicht steuerentlastend auswirkt, ist er von der tariflichen Einkommensteuer der zwei 
vorangegangenen Veranlagungszeiträume abzuziehen. ④Steuerermäßigungen, die nach den Sät-
zen 1 und 3 nicht berücksichtigt werden können, können bis zum Ende des Abzugszeitraums im 
Sinne des § 10 e und in den zwei folgenden Veranlagungszeiträumen abgezogen werden. ⑤ Ist für 
einen Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit zu än-
dern, als die Steuerermäßigung nach den Sätzen 3 und 4 zu gewähren oder zu berichtigen ist; die 
Verjährungsfristen enden insoweit nicht, bevor die Verjährungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
abgelaufen ist, für den die Steuerermäßigung nach Satz 1 beantragt worden ist. 

(4)1 ①Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 oder 3 kann der Steuerpflichtige insge-
samt nur bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage der Abzugsbeträge nach § 10 e Absatz 1 oder 2 
in Anspruch nehmen. ②Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1, 2 und 3 Satz 1 kann der 
Steuerpflichtige im Kalenderjahr nur für ein Objekt in Anspruch nehmen. 

  
2 b. Steuerermäßigung bei  

Zuwendungen an politische Parteien und an  
unabhängige Wählervereinigungen 

§§ 34g, 35 
§ 34 g2 [Steuerermäßigung bei Zuwendungen an politische Parteien und an unabhän-

gige Wählervereinigungen] 
①Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Aus-

nahme des § 34 f Absatz 3, ermäßigt sich bei Zuwendungen an 
1. politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes, sofern die jeweilige Partei nicht ge- 

mäß § 18 Absatz 7 des Parteiengesetzes von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen ist, 
und 

2. Vereine ohne Parteicharakter, wenn 
 a) der Zweck des Vereins ausschließlich darauf gerichtet ist, durch Teilnahme mit eigenen Wahl-

vorschlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der politischen Wil-
lensbildung mitzuwirken, und 

 b) der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der jeweils letzten Wahl wenigs-
tens ein Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen Wahl-
organ angezeigt hat, dass er mit eigenen Wahlvorschlägen auf Bundes-, Landes- oder Kom-
munalebene an der jeweils nächsten Wahl teilnehmen will. 

  ②Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl nicht teil, wird die Ermäßigung nur für  
die bis zum Wahltag an ihn geleisteten Beiträge und Spenden gewährt. ③Die Ermäßigung  
für Beiträge und Spenden an den Verein wird erst wieder gewährt, wenn er sich mit eigenen 
Wahlvorschlägen an einer Wahl beteiligt hat. ④Die Ermäßigung wird in diesem Fall nur für 
Beiträge und Spenden gewährt, die nach Beginn des Jahres, in dem die Wahl stattfindet, geleistet 
werden. 

②Die Ermäßigung beträgt 50 Prozent der Ausgaben, höchstens jeweils 1 650 Euro für Ausgaben 
nach den Nummern 1 und 2, im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten höchstens jeweils 
3 300 Euro. ③§ 10 b Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 

  
3. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 

 
§ 35 [Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb] § 35 

(1)3 ①Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit 
Ausnahme der §§ 34 f, 34 g, 35 a und 35 c, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden 
Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbetrag), 
1. bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
 um das Vierfache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungs-

zeitraum nach § 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unternehmen festgesetzten Steuermess-
betrags (Gewerbesteuer-Messbetrag); Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden; 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Zur erstmaligen Anwendung von § 34 f Abs. 4 siehe § 52 Abs. 35. 
2 § 34 g Satz 1 Nr. 1 geänd. mWv 29. 7. 2017 durch G v. 18. 7. 2017 (BGBl. I S. 2730). Satz 2 Beträge geänd. mWv VZ 

2026 durch StÄndG 2025 v. 22. 12. 2025 (BGBl. I Nr. 363). 
3 § 35 Abs. 1 Satz 4 geänd. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). Abs. 1 Satz 1 einl. 

Satzteil geänd. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886). Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 geänd. durch 
CoronaStHG II v. 29. 6. 2020 (BGBl. I S. 1512); zur erstmaligen Anwendung für VZ 2020 siehe § 52 Abs. 35 a i. d. F. des 
CoronaStHG II. 
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2. bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 oder als persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 um das Vierfache des jeweils für den dem Veran-
lagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuer-
Messbetrags. 

②Der Ermäßigungshöchstbetrag ist wie folgt zu ermitteln:  
Summe der positiven gewerblichen Einkünfte  

Summe aller positiven Einkünfte 
 . geminderte tarifliche Steuer 

 
③Gewerbliche Einkünfte im Sinne der Sätze 1 und 2 sind die der Gewerbesteuer unterliegenden 
Gewinne und Gewinnanteile, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften von der Steuerermäßi-
gung nach § 35 ausgenommen sind. ④Geminderte tarifliche Steuer ist die tarifliche Steuer nach 
Abzug von Beträgen auf Grund der Anwendung zwischenstaatlicher Abkommen und nach An-
rechnung der ausländischen Steuern nach § 32 d Absatz 6 Satz 2, § 34 c Absatz 1 und 6 dieses 
Gesetzes und § 12 des Außensteuergesetzes. ⑤Der Abzug des Steuerermäßigungsbetrags ist auf 
die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt. 

(2) ①Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder bei 
Kommanditgesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist der Betrag 
des Gewerbesteuer-Messbetrags, die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und der auf die ein-
zelnen Mitunternehmer oder auf die persönlich haftenden Gesellschafter entfallende Anteil ge-
sondert und einheitlich festzustellen. ②Der Anteil eines Mitunternehmers am Gewerbesteuer-
Messbetrag richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunternehmerschaft nach Maßgabe 
des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen. 
③Wenn auf Grund der Bestimmungen in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung bei der Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags für eine Mitunternehmerschaft nur der 
auf einen Teil der Mitunternehmer entfallende anteilige Gewerbeertrag berücksichtigt wird, ist 
der Gewerbesteuer-Messbetrag nach Maßgabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels in 
voller Höhe auf diese Mitunternehmer entsprechend ihrer Anteile am Gewerbeertrag der Mitun-
ternehmerschaft aufzuteilen. ④Der anteilige Gewerbesteuer-Messbetrag ist als Prozentsatz mit 
zwei Nachkommastellen gerundet zu ermitteln. ⑤Bei der Feststellung nach Satz 1 sind anteilige 
Gewerbesteuer-Messbeträge, die aus einer Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft stammen, 
einzubeziehen. 

(3) ①Zuständig für die gesonderte Feststellung nach Absatz 2 ist das für die gesonderte Feststel-
lung der Einkünfte zuständige Finanzamt. ②Für die Ermittlung der Steuerermäßigung nach Ab-
satz 1 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags, die Feststellung des Anteils an dem 
festzusetzenden Gewerbesteuer-Messbetrag nach Absatz 2 Satz 1 und die Festsetzung der Gewer-
besteuer Grundlagenbescheide. ③Für die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags 
nach Absatz 2 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags und die Festsetzung des antei-
ligen Gewerbesteuer-Messbetrags aus der Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft Grundla-
genbescheide. 

(4) Für die Aufteilung und die Feststellung der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer bei 
Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und bei Kommanditge-
sellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gelten die Absätze 2 und 3 
entsprechend. 

  
4. Steuerermäßigung bei Aufwendungen für  

haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistungen 

§ 35a 
§ 35 a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsver-

hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
(1) Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um eine geringfügige Be-

schäftigung im Sinne des § 8 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt, ermäßigt sich die 
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 
20 Prozent, höchstens 510 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. 

(2) ①Für andere als in Absatz 1 aufgeführte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder  
für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach 
Absatz 3 sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen  
Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 4 000 Euro, der Aufwendungen des  
Steuerpflichtigen. ②Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden für die 
Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem 
Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwach-
sen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt 
vergleichbar sind. 
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(3)1 ①Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um 
die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen, höchstens jedoch um 1 200 Euro. ②Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maßnah-
men, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden. 

(4) ①Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn das Beschäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder die Handwerkerleistung in einem 
in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steu-
erpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder betreuten Person 
ausgeübt oder erbracht wird. ② In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist Vorausset-
zung, dass das Heim oder der Ort der dauernden Pflege in der Europäischen Union oder dem 
Europäischen Wirtschaftsraum liegt. 

(5)2 ①Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur in Anspruch genommen 
werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen und 
soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden 
sind; für Aufwendungen, die dem Grunde nach unter § 10 Absatz 1 Nummer 5 fallen, ist eine 
Inanspruchnahme ebenfalls ausgeschlossen. ②Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer 
nach den Absätzen 2 und 3 gilt nur für Arbeitskosten. ③Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 und 3 ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwen-
dungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung 
erfolgt ist. ④Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können sie die Höchstbe-
träge nach den Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen. 

§§ 35b, 35c  
5. Steuerermäßigung  

bei Belastung mit Erbschaftsteuer 
 

§ 35 b3 Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 
①Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte berücksichtigt worden, die im Veranla-

gungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes 
wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um sonstige Steuerermäßi-
gungen gekürzte tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte entfällt, um den in Satz 2 
bestimmten Prozentsatz ermäßigt. ②Der Prozentsatz bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem 
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen 
Erwerb (§ 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) die Freibeträge nach 
den §§ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach § 5 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes hinzugerechnet werden. 

  
6. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen  
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden4 

§ 35c 
§ 35 c5 Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Gebäuden 
(1) ①Für energetische Maßnahmen an einem in der Europäischen Union oder dem Europäi-

schen Wirtschaftsraum belegenen zu eigenen Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude (be-
günstigtes Objekt) ermäßigt sich auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die 
sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme 
und im nächsten Kalenderjahr um je 7 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchs-
tens jedoch um je 14 000 Euro und im übernächsten Kalenderjahr um 6 Prozent der Aufwen- 
dungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 12 000 Euro für das begünstigte Objekt.  
②Voraussetzung ist, dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energetischen Maß-
nahme älter als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung. ③Energetische 
Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 sind: 
 1. Wärmedämmung von Wänden, 
 2. Wärmedämmung von Dachflächen, 
 3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 35 a Abs. 3 neu gef. mWv VZ 2011 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
2 § 35 a Abs. 5 Satz 1 neu gef. mWv VZ 2009 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). Abs. 5 Satz 1 Verweis geänd. mWv 

VZ 2012 durch StVereinfG 2011 v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). Abs. 5 Satz 3 neu gef. mWv 1. 1. 2025 durch JStG 2024 
v. 2. 12. 2024 (BGBl. I Nr. 387). 

3 § 35 b Satz 3 aufgeh. mWv 1. 1. 2015 durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
4 Unterabschn. 6 (§ 35 c) eingef. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886); zur Anwendung siehe 

§ 52 Abs. 35 a Sätze 1 bis 3. 
5 § 35 c eingef. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 35 a 

Sätze 1 bis 3. 


